
 

Motor-Sport-Club 
Mamming e.V. 

im NAVC 
 

AUSSCHREIBUNG 7. MOSSANDL-SCHOTTERSLALOM 2026 
 
 
1. Veranstalter und Veranstaltung 
 
Der Motor-Sport-Club Mamming e. V. im NAVC veranstaltet am 24. Januar 2026 den 7. Mossandl-Schotterslalom. 
Die Veranstaltung gilt als Wertungslauf für das NAVC-Sportabzeichen. 
 
 
2. Organisation 
 
Fahrtleiter:    Marcus Ederer  
Fahrtsekretär:    Alexander Fante 
Technische Abnahme:               MSC Mamming 
Zeitnahme:     MSC Mamming 
Auswertung:    MSC Mamming 
Sanitätsdienst:   BRK Marklkofen 
Rallyearzt:    Dr. Pfaff 
 
3. DAM- Sportkommissar  Josef Oberneder 
 
 
4. Vorläufiger Zeitplan 
 
Papier- & Fahrzeugabnahme:  Kieswerk Fa. Mossandl, Werkstraße 8, 94437 Mamming 

Samstag, 24.01.26 
 
 Gruppe 1: 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr 
 Gruppe 2: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

     
Start:     Klassenweise, voraussichtlich zu folgenden Zeiten: 
 

Gruppe 1 (Serienfahrzeuge) 

Klasse Fahrzeug Startzeit 

1 bis 1000 ccm 10 Uhr 

2 über 1000 bis 1150 ccm 10 Uhr 

3 über 1150 bis 1300 ccm 10 Uhr 

4 über 1300 bis 1600 ccm 10 Uhr 

5 über 1600 bis 2000 ccm 10 Uhr 

6 über 2000 ccm 10 Uhr 

Gruppe 2 (verbesserte Fahrzeuge) 

7 bis 1000 ccm 12 Uhr 

8 über 1000 bis 1150 ccm 12 Uhr 

9 über 1150 bis 1300 ccm 12 Uhr 

10 über 1300 bis 1600 ccm 12 Uhr 

11 über 1600 bis 2000 ccm 12 Uhr 

12 über 2000 ccm 12 Uhr 

13 Allradfahrzeuge über 200 PS  14 Uhr 



 
Es gelten die Bestimmungen im DAM Handbuch 2026, welches online einsehbar ist. www.navc.de/motorsport. 
Um eine Hubraumklasse zu bilden, müssen mindestens drei Fahrzeuge in der betreffenden Klasse starten. Klassen mit 
weniger als drei Startern werden automatisch mit der nächsthöheren Klasse zusammengelegt, die höchste Klasse mit der 
nächstniedrigeren. 
 
 
5. Strafzeiten 
 

• Umgefahrene Streckenmarkierung: 5 Sekunden 

• Ausgelassene Streckenmarkierung: 15 Sekunden 
 
 
6. Strecke und Durchführung 
 

• Streckenlänge ca.990m auf Schotter 

• Die Strecke ist 3x zu durchfahren (1x Training, 2x Wertung)  

• Der beste Wertungslauf wird gewertet 
 
 
7. Teilnehmer 
 

• Jugendliche unter 18 Jahren können an der Veranstaltung nicht teilnehmen 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Kraftfahrer ab 18 Jahren mit einer gültigen Fahrerlaubnis 

• Den Teilnehmern wird das Anlegen von Sicherheitsgurten während der Veranstaltung zur Pflicht gemacht 

• Während der Fahrt muss ein Schutzhelm (mind. E-Prüfkennzeichen) getragen werden 

• Doppel- oder Mehrfachstart mehrerer Fahrer auf einem Fahrzeug ist zulässig, maximal vier Fahrer pro Fahrzeug 

• Doppel- oder Mehrfachstart eines Fahrers auf mehreren Fahrzeugen ist nicht zulässig 

• Der Veranstalter behält sich eine begrenzte Teilnehmeranzahl vor 
 
 
8. Wichtige Fahrzeugbestimmungen 
 

• Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen den Bestimmungen der StVO, StVZO für PKW und dem DAM 
Motorsporthandbuch entsprechen - daher sind keine Stock-Car Autos und Auto-Cross Fahrzeuge erlaubt 

• Polizeiliche Zulassung nicht erforderlich 

• Ein Sicherheitsgurt (mind. Dreipunkt) ist vorgeschrieben 

• Probefahrtkennzeichen gelten als nicht polizeilich zugelassen 

• Fahrzeuge ohne festem Dach müssen mit einem Überrollschutz nach DAM-Richtlinie ausgerüstet sein 

• Fenster, Falt- und Schiebedächer sind während der Dauer der Läufe geschlossen zu halten 
• Die Abgasvorschriften des DAM-Motorsporthandbuches sind zu beachten 

• Für jedes Wettbewerbsfahrzeug ist eine flüssigkeitsdichte Plane (Maße min. 50cm länger und breiter als das 
Auto) Vorschrift. Diese Plane ist im Fahrerlager unter dem Auto auszubreiten. 

 
 
9. Siegerehrung: 
 
Nach jeder Gruppe 
 
 
10. Nennungen 
 
Ausschreibung und Nennung sind unter www.msc-mamming.de einzusehen. 
Nennungen sind ausschließlich über das Online-Nennsystem durchführbar. 
 
Fragen und weitere Infos unter info@msc-mamming.de oder bei Marcus Ederer unter 0170 2848004 
Das vorgesehene Nenngeld ist Reuegeld und eine Rückzahlung erfolgt nur bei Absage der Veranstaltung oder bei 
Ablehnung der Nennung. 
 
NEU 
Für Teilnehmer ohne gültige DAM-Lizenz stellt die Sportabteilung des Deutschen NAVC einen Tagesausweis aus. Der 
Tagesausweis enthält alle nach VWV zu § 29 StVO benötigten Versicherungen. Dieser muss online beantragt werden 
und ein Nachweis für die Bezahlung bei der Papierabnahme vorgezeigt werden. Das Vorgehen hierfür wird auf www.msc-
mamming.de erklärt. 

http://www.navc.de/motorsport
http://www.msc-mamming.de/
mailto:info@msc-mamming.de
http://www.msc-mamming.de/
http://www.msc-mamming.de/


Startgebühr:   35 EUR (bei gültigem DAM-Ausweis fallen keine weiteren Kosten an) 
 
Zusatzkosten für Tageslizenz:  18 EUR (nur notwendig, wenn kein gültiger DAM-Ausweis vorhanden ist, muss online 

beantragt werden) 
 
 

MSC Mamming 
IBAN: DE77 7425 0000 0160 8082 91 

BIC: BYLADEM1SRG 
(Sparkasse Niederbayern-Mitte) 

 
! Grundsätzlich erfolgt eine Nennungsbearbeitung erst nach Eingang des Nenngeldes. 

 
! Das Nenngeld wird nur per Überweisung akzeptiert. 

 
! Es wird keine Nennungsbestätigung versendet, das Erscheinen auf der Nennungsliste ist zugleich die 

Nennungsbestätigung. 
 
Nennungsschluss: 23.01.26 
 

! Bis Nennungsschluss unbezahlte Nennungen werden nicht in die Starterliste aufgenommen,  
der Startplatz wird wieder freigegeben. 

 
 
11. Preise 
 
Sachpreise für die Platzierungen 1 bis 3 pro Klasse 
 
 
12. Papierabnahme 
 
Vorzulegen ist: 

▪ Fahrerlaubnis des Fahrers 
▪ Fahrzeugschein des gemeldeten Fahrzeugs, bzw. Fahrzeugbrief bei nicht pol. zugelassenen Fahrzeugen 
▪ Gültige DAM-Lizenz (entfällt bei Teilnehmern ohne gültigen DAM Ausweis) 
▪ Nachweis für bezahlte Tageslizenz (entfällt bei Teilnehmern mit gültigen DAM Ausweis) 

 
 
13. Allgemeine Slalom-Bestimmungen 
 
Fehlende Punkte der Ausschreibung sind im DAM Motorsporthandbuch 2026 nachzulesen. 
 
 
14. Verantwortlichkeit des Veranstalters 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden 
angeordneten, erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch den Wettbewerb zu verschieben 
oder abzusagen, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen. Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, 
soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht Haftungsausschluss vereinbart ist. 
 
 
15. Datenschutz 
 
Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer) erkennen den Datenschutz mit der Ausschreibung an und erteilen mit Abgabe der 
Nennung ihr Einverständnis für die Veröffentlichung persönlicher Daten, Foto- und Videoaufnahmen in Druck- und Online 
Medien, sowie zum Zweck der Auswertung, Bekanntgabe der Ergebnisse und Berichte im Rahmen des 7. Mossandl-
Schotterslaloms 2026. 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. Versicherungen 
 
Gemäß den Richtlinien der Erlaubnisbehörde ist es nach der geltenden StVO erforderlich, dass sämtliche teilnehmende 
Fahrzeuge folgenden Haftpflichtversicherungsschutz vorweisen:  
Euro 7.500.000 pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Diese Versicherung wird vom Veranstalter für 
alle teilnehmenden Fahrzeuge abgeschlossen und ist im Nenngeld enthalten. Für ausreichenden Schutz der Zuschauer 
sorgt der Veranstalter. 
 
 
17. Verschiedenes 
 
Am Startplatz befindet sich eine Anschlagtafel, an der alle für die Teilnehmer wichtigen Mitteilungen über die 
Veranstaltung vom Fahrtleiter veröffentlicht werden. Den Teilnehmern wird zur Pflicht gemacht, den Inhalt dieser 
Veröffentlichung zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
Alle fehlenden Punkte der Ausschreibung entsprechen den DAM- Sportstatuten. 

 
 

Motor-Sport-Club Mamming e.V. 


